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Bereiche muß der Einsatz der materiellen und 
finanziellen Fonds mit höchster Effektivität er
folgen.
Grundsätzlich ist dasjenige örtliche Staatsorgan für 
die Finanzierung verantwortlich, das entsprechend 
der staatlichen Ordnung für die spätere Nutzung 
und Bewirtschaftung des Investitionsobjektes zu
ständig ist. Werden in Gemeinden größere Bau
investitionen im Rahmen des staatlichen Investi
tionsplanes, wie z. B. der Neubau von Wohnungen, 
durchgeführt, kann der Rat des Kreises in Über
einstimmung mit dem Rat der Gemeinde die Pla
nung und Finanzierung dieser Investitionen wahr
nehmen.
Zur Finanzierung ihrer Investitionen haben die 
örtlichen Volksvertretungen und ihre Räte die 
Kosten für die kommunalen Aufschließungsmaß
nahmen und einen Eigenmittelanteil aus ihren 
Haushaltsmitteln für die planmäßigen Investitions
aufwendungen zum Bau von staatlichen Wohnun
gen und Einrichtungen aufzubringen. Die Auf
schließungskosten und der Eigenmittelanteil sind 
bei der Festsetzung des langfristigen staatlichen 
Haushaltsnormativs zu berücksichtigen.
Anstelle planmäßiger Haushaltsmittel können auch 
vertraglich vereinbarte Mittel von Betrieben, ge
sellschaftlichen Organisationen und finanzielle Lei
stungen der Bürger eingesetzt werden. Die durch 
Einsatz dieser Finanzierungsquellen frei werdenden 
Haushaltsmittel verbleiben den örtlichen Volksver
tretungen und ihren Räten. Sie können diese Mit
tel auch zur Erhöhung ihres Eigenmittelanteiles und 
damit zur Verminderung des Krediteinsatzes ver
wenden. Das führt zu Einsparungen an Zins- und 
Tilgungsleistungen für Investitionskredite und trägt 
damit zur weiteren Ökonomisierung der örtlichen 
Haushaltswirtschaft bei.
Neben den Eigenmitteln können zur Finanzierung 
des planmäßigen Investitionsaufwandes wie bisher 
Kredite eingesetzt werden. Die Kredite sind zu ver
zinsen und zu tilgen. Die Zins- und Tilgungslei
stungen werden in jährlich gleichbleibender Höhe 
festgelegt und aus dem örtlichen Haushalt finan
ziert. Die dafür erforderlichen planmäßigen Mittel 
erhalten die örtlichen Volksvertretungen im Rah
men des langfristigen staatlichen Haushaltsnorma
tivs. Dieses Prinzip der Tilgung und Verzinsung 
ist ab 1971 auch für die bisher ausgegebenen Obli
gationen anzuwenden.
Die VEB Kommunale Wohnungsverwaltung bzw. 
VEB Gebäudewirtschaft werden durch Beschluß 
der örtlichen Volksvertretungen ermächtigt, Inve
stitionskredite bei der Bank aufzunehmen. In den 
Beschlüssen sind das Wertvolumen der Investitio
nen und die Finanzierungsquellen, einschließlich 
der für die Verzinsung und Tilgung erforderlichen 
Mittel, festzulegen.
Die Ausreichung der Mittel durch die Kreditinsti
tute zur Finanzierung der Investitionen ist an die 
Bereitstellung des Eigenmittelanteiles der örtlichen 
Räte bzw. volkseigenen Betriebe und an staatliche 
Aufwandsnormative zu binden. Solche Normative 
sind von den zuständigen zentralen Staatsorganen, 
z. B. für den Bau von Wohnungen, Schulen, Kin- 
derbetreuungs- und anderen Einrichtungen, fest
zulegen. Sie müssen auf die Anwendung rationeller 
Bauweisen und- Bautypen auf der Grundlage fort

geschrittenster Technologien und niedrigster Kosten 
orientieren.

Wird von der örtlichen Volksvertretung ein höhe
rer Aufwand für die Durchführung von Investi
tionen bestätigt, als dem staatlichen Aufwandsnor
mativ zugrunde liegt, hat sie in Höhe der Über
schreitung aus ihrem Haushalt eigene Mittel ein
zusetzen. Nicht ausgegebene Haushaltsmittel für 
Investitionen infolge Nichterfüllung geplanter In
vestitionsvorhaben dürfen nicht zur Finanzierung 
dieser höheren Aufwendungen verwendet werden.

Bei der Planung und Errichtung neuer Gesell
schaftsbauten ist im verstärkten Maße von der 
Mehrzwecknutzung dieser Einrichtungen für 
Zwecke der Kultur, des Sports, der Gastronomie, 
der Schulspeisung u. a. auszugehen. Das führt zu 
einem volkswirtschaftlich effektiveren Einsatz der 
materiellen und finanziellen Fonds, zur Senkung 
des Aufwandes für die Bewirtschaftung dieser Ein
richtungen und zu einer besseren Auslastung. In 
allen dafür geeigneten Fällen ist die Finanzierung 
solcher Investitionen davon abhängig zu machen.

Bei der Finanzierung der Investitionen sind in zu
nehmendem Maße neue Wege zu beschreiten. Dazu 
gehört, daß z. B. bei der Errichtung von Naherho
lungszentren und Kulturhäusern die Erlöse aus der 
im gleichen Objekt gebauten Gaststätte, soweit sie 
durch Einrichtungen der Stadt bewirtschaftet wird, 
bzw. Mittel von Betrieben mit zur Finanzierung 
aller Aufwendungen herangezogen werden. Es wird 
vorgeschlagen, daß sich auch der FDGB und andere 
gesellschaftliche Organisationen mit ihren Mitteln 
anteilig an der Schaffung solcher Einrichtungen be
teiligen.
Im Interesse einer auf die Perspektive orientierten 
Entwicklung des NaherholungsWesens und einer 
rationellen Bewirtschaftung und Nutzung dieser 
Einrichtungen ist es erforderlich, den zersplitter

ten Einsatz der materiellen und finanziellen Mittel 
zur Schaffung vieler kleiner Naherholungseinrich- 
tungen gesondert durch jeden einzelnen Betrieb zu 
überwinden. Die Räte der Städte und Gemeinden 
haben die Aufgabe, ausgehend von der für das Ter
ritorium im Plan festgelegten Perspektive, die ma
teriellen und finanziellen Fonds interessierter Be
triebe und gesellschaftlicher Organisationen zur ge
meinsamen Schaffung und Nutzung von Naher
holungskomplexen zusammenzuführen.

Wenn örtliche Volksvertretungen durch Mobilisie
rung materieller Reserven weitere Bauinvestitionen 
beschließen, können sie dafür Investitionskredite zu 
den Bedingungen wie für planmäßige Investitionen 
erhalten. Die Bereitstellung der Kreditmittel durch 
die Bank erfolgt nur dann, wenn durch den ört
lichen Rat nachgewiesen wird, daß die im Plan 
beschlossenen Vorhaben gesichert sind. Weiterhin 
müssen der Bank in einer exakten Nutzensberech
nung die Kosten für die spätere Bewirtschaftung

Grundsätzlich sind die künftigen Rechtsträger von 
Investitionsobjekten auch vollständig für deren Be
zahlung, einschließlich der anteiligen Kosten für 
die Aufschließungsmaßnahmen, verantwortlich. In 
Stadtzentren und Wohnkomplexen sind Investi
tionsobjekte, wie Kaufhallen, Gaststätten u. a.,. von 
den zuständigen Betrieben bzw. anderen Wirt
schaftseinheiten zu finanzieren.


